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Rechtsanwalt
Peter Horrig, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Ihr Ansprechpartner in arbeitsrechtlichen Fragen

1 Fristlose Kündigung bei schwerwiegender Beleidigung eines Vorgesetzten
Einen die fristlose Kündigung rechtfertigenden Grund stellt u. a. eine grobe Beleidigung des Vorgesetzten dar, die  
nach Form und Inhalt eine erhebliche Ehrverletzung für den Betroffenen bedeutet. Zwar dürfen Arbeitnehmer Kritik  
am Arbeitgeber,  ihren  Vorgesetzten  und den  betrieblichen Verhältnissen üben  und sich  dabei  auch überspitzt 
äußern.  In  grobem Maße  unsachliche  Angriffe,  die  zur  Untergrabung  der  Position  eines  Vorgesetzten  führen 
können, muss der Arbeitgeber aber nicht hinnehmen.

In einem Fall aus der Praxis fand zwischen einem Arbeitnehmer und seinen Vorgesetzten ein Konfliktgespräch statt. 
Das Gespräch endete damit, dass der Vorgesetzte den Arbeitnehmer mit den Worten „Raus hier!“ seines Büros 
verwies. Am Tag darauf äußerte sich der Arbeitnehmer gegenüber drei Arbeitskollegen im Rauchercontainer abfällig 
(„Der  ist  irre,  der  dürfte  nicht  frei  herumlaufen“  oder  „der  ist  nicht  normal“)  über  seinen  Vorgesetzten.  Der  
Arbeitgeber kündigte daraufhin das Arbeitsverhältnis fristlos.

Das  Landesarbeitsgericht  Mainz  entschied  dazu,  dass  es  zwar  zutreffend  ist,  dass  die  Äußerungen  des 
Arbeitnehmers  einen  wichtigen  Grund  für  eine  außerordentliche  Kündigung  darstellen.  Dennoch  ist  die 
„außerordentliche“ Kündigung nach den Umständen des vorliegenden Falls wegen des Fehlens einer Abmahnung 
unverhältnismäßig.

Eine „außerordentliche“ Kündigung kommt nur in Betracht, wenn es keinen angemessenen Weg gibt, das 
Arbeitsverhältnis  fortzusetzen,  weil  dem  Arbeitgeber  sämtliche  milderen  Reaktionsmöglichkeiten 
unzumutbar  sind.  Als  mildere  Mittel  gegenüber  der  außerordentlichen  Kündigung  sind  neben  der 
ordentlichen  Kündigung  auch  Abmahnung  und  Versetzung  anzusehen.  Sie  sind  dann  alternative 
Gestaltungsmittel,  wenn schon sie geeignet  sind,  den mit  der  außerordentlichen Kündigung verfolgten 
Zweck – die Vermeidung künftiger Störungen – zu erreichen. 

Einer  Abmahnung  bedarf  es  demnach  nur  dann  nicht,  wenn  bereits  aus  der  Beurteilung  aus  früherer  Sicht 
erkennbar ist, dass eine Verhaltensänderung auch nach Abmahnung nicht zu erwarten steht, oder es sich um eine 
so schwere Pflichtverletzung handelt, dass selbst deren erstmalige Hinnahme dem Arbeitgeber objektiv unzumutbar 
und damit offensichtlich – auch für den Arbeitnehmer erkennbar – ausgeschlossen ist.

Rechtsanwalt
Evgenij V. Usarov

Ihr Ansprechpartner in gesellschafts- und zivilrechtlichen Fragen

2 Anmeldung der Änderung der GmbH-Geschäftsadresse zum Handelsregister – keine 
Vertretungsmacht eines Prokuristen

Gemäß dem GmbH-Gesetz  hat  der  Geschäftsführer  die  Geschäftsanschrift  der  GmbH zur  Eintragung  in  das 
Handelsregister anzumelden. Ändert sich die Geschäftsanschrift, so kann er auch jemanden bevollmächtigen, der 
diese  Änderung  im  Handelsregister  durchführen  lässt.  Entscheidend  ist,  dass  die  Vertretungsmacht  derartige 
Handlungen erfasst. 

Nach  einem  Beschluss  des  Oberlandesgerichts  Karlsruhe  vom  7.8.2014  umfasst  die  Prokura  nicht  die 
Vertretungsmacht zur Anmeldung der Änderung der Geschäftsanschrift beim Handelsregister. In ihrer Begründung 
führten  die  Richter  aus,  dass  der  Umfang  einer  wirksam  erteilten  Prokura  alle  Arten  gerichtlicher  und 
außergerichtlicher Geschäfte und Rechtshandlungen beinhaltet, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich 
bringt.  Sie  bezieht  sich  jedoch  nicht  auf  Rechtshandlungen,  die  Grundlagengeschäfte  darstellen,  d.  h.  auf  
Geschäfte,  die  sich  auf  die  rechtliche  Grundlage  des  kaufmännischen  Unternehmens  beziehen.  Sie  ist  eine 
Vertretungsmacht für Verkehrsgeschäfte und umfasst damit nicht das Organisationsrecht des Unternehmens.



Folglich  besteht  keine  Ausnahme  von  dem  Grundsatz,  dass  es  sich  bei  Anmeldungen  des  Prokuristen  zum 
Handelsregister in der Regel um Grundlagengeschäfte handelt und mithin die Vertretungsmacht des Prokuristen 
hierfür nicht ausreicht.

3 Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers bei Glättebildung
Ein Hauseigentümer ist – unabhängig von der allgemeinen Räum- und Streupflicht – verpflichtet, bei winterlichen 
Temperaturen Vorkehrungen gegen das Ausrutschen von Fußgängern auf dem öffentlichen Gehweg vor seinem 
Haus zu treffen, wenn er eine besondere Gefahrenlage (hier durch die Ableitung seiner Dachentwässerung auf den 
Gehweg) geschaffen hat. 

Nach  einer  Entscheidung  des  Oberlandesgerichts  Naumburg  v.  12.12.2013  ist  es  für  die  Begründung  einer 
Verkehrssicherungspflicht  wegen  der  Schaffung  einer  besonderen  Gefahrenlage  für  den  öffentlichen  Verkehr 
unerheblich, inwieweit eine derartige Entwässerung in der Straße in dem betreffenden Stadtviertel früher üblich 
gewesen sein mag oder gar auch heute noch weit verbreitet ist. 

Jedermann, der in seinem Verantwortungsbereich eine zusätzliche Gefahrenlage – gleich welcher Art – für  
Dritte schafft oder andauern lässt, hat die allgemeine Rechtspflicht, diejenigen Vorkehrungen zu treffen, die 
erforderlich und für ihn zumutbar sind, um die Schädigung Dritter möglichst zu verhindern.

Rechtsanwalt
Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch, Fachanwalt für Strafrecht

Ihr Ansprechpartner in straf- und zivilrechtlichen Fragen

4 Anspruch eines Arztes auf Löschung seiner Daten aus einem Ärztebewertungsportal
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich mit einem Fall zu befassen, bei dem Internetnutzer auf einem Portal zur 
Arztsuche und Arztbewertung kostenfrei Informationen über Ärzte und Träger anderer Heilberufe abrufen können,  
die dem Portalbetreiber vorliegen.  Zu den abrufbaren Daten zählen u.  a.  Name, Fachrichtung,  Praxisanschrift,  
Kontaktdaten und Sprechzeiten sowie Bewertungen des Arztes durch Portalnutzer. Die Abgabe einer Bewertung 
erfordert  eine  vorherige  Registrierung.  Hierzu  hat  der  bewertungswillige  Nutzer  lediglich  eine  E-Mail-Adresse 
anzugeben, die im Laufe des Registrierungsvorgangs verifiziert wird. 

Der  klagende  Arzt  ist  in  dem  genannten  Portal  mit  seinem  akademischen  Grad,  seinem  Namen,  seiner  
Fachrichtung und der Anschrift seiner Praxis verzeichnet. Nutzer haben ihn im Portal mehrfach bewertet. Gestützt  
auf sein allgemeines Persönlichkeitsrecht verlangte er von dem Betreiber des Portals, es zu unterlassen, die ihn 
betreffenden Daten – also „Basisdaten“ und Bewertungen – auf der genannten Internetseite zu veröffentlichen und  
sein Profil vollständig zu löschen. 

Die BGH-Richter entschieden jedoch, dass das Recht des Arztes auf informationelle Selbstbestimmung nicht das 
Recht des Portalbetreibers auf Kommunikationsfreiheit überwiegt. Missbrauchsgefahren ist der betroffene Arzt auch 
nicht  schutzlos  ausgeliefert,  da er  vom Betreiber  des  Portals  die  Löschung unwahrer  Tatsachenbehauptungen 
sowie beleidigender oder sonst unzulässiger Bewertungen verlangen kann.

Rechtsanwalt
Alexis Gossweiler, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht 

Ihr Ansprechpartner in miet- und wettbewerbsrechtlichen Fragen 

5 Kabinett beschließt Mietpreisbremse
Das  Bundeskabinett  hat  am 1.10.2014  den Gesetzentwurf  zur  Dämpfung des  Mietanstiegs  auf  angespannten 
Wohnungsmärkten  und  zur  Stärkung  des  Bestellerprinzips  bei  der  Wohnungsvermittlung 
(Mietrechtsnovellierungsgesetz – MietNovG) beschlossen. Hier die wichtigsten Inhalte:



• Mieten werden bei einer Wiedervermietung in Zukunft in den von den Ländern ausgewiesenen Gebieten die 
ortsübliche Vergleichsmiete nur noch höchstens um 10 % übersteigen dürfen. 

• Künftig muss der den Makler bezahlen, der ihn auch beauftragt hat und in dessen Interesse der Makler tätig 
geworden ist.

• Ausgenommen  von  der  Mietpreisbremse  werden  Neubauten  sowie  die  erste  Vermietung  nach  einer 
umfassenden Modernisierung.

• Die Länder erhalten – ab Inkrafttreten – für 5 Jahre die Möglichkeit, die Gebiete festzulegen, in denen die  
Mietpreisbremse gelten soll. 

Die Regelungen zur Mietpreisbremse und zum Bestellerprinzip sollen in der ersten Jahreshälfte 2015 in Kraft treten.

6 Fehlende Karenzentschädigungszusage bei nachvertraglichem Wettbewerbsverbot
Wettbewerbsverbote,  die  entgegen den Regelungen im Handelsgesetzbuch (HGB) keine Karenzentschädigung 
vorsehen,  sind  nichtig.  Enthält  der  schriftliche,  dem Arbeitnehmer  ausgehändigte  Arbeitsvertrag  neben  einem 
Wettbewerbsverbot ohne Karenzentschädigungszusage aber eine salvatorische Ersetzungsklausel, kann diese zu 
einem wirksamen nachvertraglichen Wettbewerbsverbot mit der Zusage einer Karenzentschädigung in gesetzlicher 
Höhe führen.

Rechtsanwältin
Malice Seferi
 

Ihre Ansprechpartnerin in familien- und sozialrechtlichen Fragen

7 Künstlersozialabgabe – problematische Formulierung „nicht nur gelegentlich“
Zur Künstlersozialabgabe sind nicht nur die im Gesetz über die Sozialversicherung der selbstständigen Künstler 
und  Publizisten  aufgeführten  Berufsgruppen  verpflichtet,  sondern  auch  Unternehmer,  die  für  Zwecke  ihres 
eigenen Unternehmens Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit betreiben und dabei „nicht nur gelegentlich“ 
Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen. 

Ferner Unternehmer, die nicht nur gelegentlich Aufträge erteilen, um deren Werke oder Leistungen für Zwecke ihres 
Unternehmens zu nutzen, wenn im Zusammenhang mit dieser Nutzung Einnahmen erzielt werden sollen. Nicht  
abgabepflichtig  sind  Zahlungen  an  juristische  Personen,  also  an  eine  GmbH.  Problematisch  ist  dabei  die 
Formulierung „nicht nur gelegentlich“ im Gesetz.

In einem vom Landessozialgericht NRW (LSG) entschiedenen Fall beauftragte ein mittelständisches Unternehmen 
von  2002  bis  2005 eine  Werbeagentur  mit  der  Erstellung  einer  Webseite  und einer  Werbebroschüre.  Zudem 
beauftragte  es  ein  Fotostudio.  Von  diesem  gefertigte  Aufnahmen  wurden  u.  a.  von  der  Werbeagentur  zur 
Gestaltung genutzt. Die Sozialkasse und auch das Landessozialgericht kamen zu den Entschluss, dass es sich hier 
um eine mehr als nur gelegentliche Auftragserteilung handelt.

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts stellt  das „gelegentlich“ auf die Häufigkeit  ab und wird als  
synonym für „selten, ab und zu oder vereinzelt“ gebraucht. Nicht nur gelegentlich ist demzufolge mehr als selten 
oder vereinzelt. Eine Werbekampagne ist zwar i. d. R. zeitlich begrenzt. Dennoch kann die Auftragserteilung für 
eine Kampagne ein Maß erreichen, das nicht mehr als nur gelegentlich gilt. Ein Auftragsvolumen von ca. 44.000 € 
im Prüfzeitraum – wie im o. g. Fall – ist nach Auffassung des LSG wirtschaftlich nicht mehr gänzlich unbeachtlich. 

Bitte beachten Sie!  Mit dem Gesetz zur Stabilisierung der Künstlersozialabgabe wird der Begriff der „nicht nur 
gelegentlichen“ Auftragserteilung durch eine sogenannte Bagatellgrenze von 450 € im Kalenderjahr konkretisiert. 
Gleichzeitig  werden  Arbeitgeber,  die  als  abgabepflichtige  Verwerter  bei  der  Künstlersozialkasse  erfasst  sind, 
regelmäßig  im  Rahmen  der  turnusmäßig  stattfindenden  Arbeitgeberprüfungen  auch  im  Hinblick  auf  die 
Künstlersozialabgabe geprüft. Dasselbe gilt für Arbeitgeber mit mindestens 20 Beschäftigten. Bei Arbeitgebern mit 
weniger  als  20  Beschäftigten  wird  ein  jährliches  Prüfkontingent  gebildet.  Die  Künstlersozialabgabe  wird  bei 
mindestens 40 % dieser Arbeitgeber mitgeprüft. 

Die Überwachung der  Künstlersozialabgabe wurde – neben der  Künstlersozialkasse (KSK)  – den Trägern der 
Rentenversicherung  übertragen,  die  nunmehr  verpflichtet  sind,  bei  den  Arbeitgebern  die  rechtzeitige  und 
vollständige Entrichtung der Künstlersozialabgabe zu prüfen. 

Der abgabepflichtige Unternehmer hat für das laufende Kalenderjahr monatliche Vorauszahlungen zu leisten. Zum 



31.3. des Folgejahres sind die im abgelaufenen Jahr an selbstständige Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte 
auf  dem  hierfür  vorgesehenen  Formular  an  die  KSK  zu  melden.  Anhand  dieser  Meldung  erfolgt  dann  eine 
Abrechnung für das Vorjahr. Das entsprechende Formular kann auf der Internet-Seite der KSK heruntergeladen 
oder auch online ausgefüllt werden. Der Beitragssatz für 2014 beträgt 5,2 % und bleibt auch für das Jahr 2015 
stabil. 

Anmerkung:  Da  beispielsweise  die  Druckkosten  einer  Werbe-Broschüre  bzw.  eines  Flyers  nicht  zu  den 
abgabepflichtigen  Leistungen  gehören,  sollten  alle  Positionen  auf  einer  Rechnung  gesondert  aufgeführt  und 
abgerechnet werden.

Basiszinssatz
nach § 247 Abs. 1 BGB
maßgeblich für die  
Berechnung von Verzugszinsen

Seit 1.1.2011 = 0,12 % | 1.7. – 31.12.2010 = 0,12 % | 1.1. – 30.6.2010 = 0,12 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter:
http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz ab         
1.1.2002:
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern : Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern : Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte

Verbraucherpreisindex
(2005 = 100)

2011: Mai = 110,5; April = 110,5; März = 110,3; Februar = 109,8; Januar = 109,2

2010: Dezember = 109,6; November = 108,5; Oktober 108,4; September = 108,3; 
August = 108,4; Juli = 108,4; Juni = 108,1

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex - Originalwerte

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.


